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mußte. Dieselbe trat am 25. August in Aktion und behandelte mit Bezug auf die Werkstättenangelegenheit 51

Fälle. Die bezüglichen Schätzungsentscheide gelangten Ende Dezember in unsere Hände; da verschiedene Grund-

besitzer gegen diese Entscheide rekurrirt haben, so sind bis heute die zum Baue erforderlichen Terrains noch nicht

disponibel.

Noch mehr Hindernisse bietet die Erwerbung der Servituten für die Betriebswasserleitung. Die Schätzungs-

entscheide gelangten erst im April 1886 in unsern Besitz, so daß die Inangriffnahme der bereits vergebenen

Arbeiten eine unliebsame Behinderung erlitt.

5. Rückständige Abrechnmigs-Angelegenheiteu.

Nachdem das im Berichtsjahre erfolgte schiedsrichterliche Urtheil in dem von der Unternehmung L. Favre

vor dem h. Bundesgerichte anhängig gemachten Prozesse, welches wir bereits in unserem letztjährigen Berichte mit-

getheilt haben, vollzogen und der Unternehmung die ihr zugesprochenen Beträge ausbezahlt worden sind, bleibt

nur uoch die Abrechnung mit der Baugesellschaft Flüelen—Göschenen, Unternehmung der Bauloose V—IXa, unerledigt.

Wie im letztjährigen Berichte zu lesen ist, haben sich die Verhandlungen zum Zwecke einer gütlichen Ver-

ständigung über die Abrechnungsdifferenzen mit dieser Unternehmung zerschlagen und dieselbe hat nunmehr ihre

Forderungen mit Klageschrift vom 1. Juni 1885 beim hohen Bundesgerichte eingeklagt.

Die Klageforderung besteht aus 612 einzelnen Punkten und erhebt sich auf eine Summe von Fr. 3,000,909. 09.

Im Laufe der Beantwortung dieser Klageschrift haben wir eine Summe von Fr. 12,600. 50 als forderungs-

berechtigt anerkannt und der Unternehmung ausbezahlen lassen; über den Rest der Forderung wird das Bundes-

gericht zu sprechen hstben.

Die sehr umfangreiche Klageschrift mit dem zugehörigen Beweismaterial erforderte eine ebenso umfangreiche

Beantwortung, so daß die Ausarbeitung derselben eine längere Zeit in Anspruch nahm; die Rechtsantwort wurde

am 6. März 1886 dem hohen Bundesgerichte eingereicht.

V. Bahnbetrieb.
X. Tarifmaßregeln.

Personen- und Gepäckverkehr. Die auf I.Juli erfolgte Neueintheilung der italienischen Bahnen in zwei

Bahnnetze (Mittelmeer- und Adriatisches Netz) hat verschiedene, zum Theil nicht unwichtige Aenderungen in den

Personen- und Gepäcktarifen zwischen Italien einerseits und der Schweiz, Deutschland, Frankreich ?c. anderseits

mit sich gebracht. Wir erwähnen in dieser Hinsicht Folgendes: 1. Während früher in einigen Verkehren, so z. B.
auch im internationalen Rundreiseverkehr, die Taxen auf den Linien der Gotthardbahn und auf den italienischen

Strecken so berechnet waren, daß der Reisende nach Wahl die Route Chiasso oder Pino benutzen konnte, hoben

die italienischen Bahnen vom 1. Juli an diese Fakultät auf und führten für die beiden Uebergangspunkte getrennte

Billete ein; 2. die Oberitalienischen Bahnen hatten in Chiasso für Touren in Italien Rundreisebillete aufgelegt.

Von den Schweizerischen, Deutschen, Französischen .'c. Bahnen war die Einrichtung getroffen worden, daß die Gültig-
keit der von ihnen nach Chiasso ausgegebenen Hin- und Rückfahrtsbillete bei Entnahme eines solchen italienischen

Ruudreisebilletes auf 45 Tage verlängert wurde. Die Italienische» Mittelmeerbahnen haben nun erklärt, daß sie

in Chiasso die Rundreisebillete auch fernerhin beibehalten und auch solche in Lnino auflegen werden, sofern die

Bahnen nördlich der Alpen Anschlußbillete nach Luino erstellen und zwar für die gleichen Relationen, wie nach

Chiasso. Viele Verwaltungen haben aber diese Bedingung abgelehnt unter Hinweis darauf, daß dieselbe nicht einem

wirklichen Verkehrsbedürfnisse entspreche, indem die Route via Pino lange nicht in dem Maße benutzt werde, wie
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diejenige vin Chiasso. Daraufhin haben die Italienischen Mittelmeerbahnen die Ausgabe der in Chiasso aufliegenden

Rundreisebillete auf 1. Juli sistirt, welche Maßnahme auch die Sistirung der Anschlußbillete für Hin- und Rück-

fahrt nach Chiasso bedingte. Es sind aber bezüglich der Erstellung von Anschlußbilleten nach Luino die VerHand-

lungen wieder aufgenommen worden und wir glauben, eine befriedigende Lösung, welche sehr im Interesse des

Verkehrs der Gotthardroute liegt, in nahe Aussicht stellen zu können.

Der Vertrag zwischen der Schweiz und Italien betreffend den Bau einer Eisenbahn über den Monteceneri vom
16. Juni 1879 enthält bekanntlich die Bestimmung, daß die Gotthardbahn-Gesellschaft verpflichtet sei, die durch

den internationalen Staatsvertrag vom 15. Oktober 1869 für den Transitverkehr zwischen Deutschland und Italien
gewährleisteten Zuschlagstaxen im Personenverkehr fallen zu lassen, sobald der Brutto-Ertrag der Monteceneri-Linie

während zwei aufeinander folgenden Jahren die Summe von Fr. 20,000 per Jahr und Kilometer überschritten

habe. Nachdem eine voni h. Bundesrathe angeregte Untersuchung ergeben, daß die Jahre 1883 und 1884 aus

der Cenerilinie höhere kilometrische Brutto - Erträgnisse als die oben bezeichneten aufweisen, haben wir den Weg-

fall der Zuschlagstaxen auf dem Monteceneri für den Transitverkehr über die Gotthardbahn beschlossen, was hin-

wiederum auch Taxermäßigungen im Verkehr zwischen den nördlichen und südlichen Grenzpunkte», sowie einigen weitern

Stationen der Gotthardbahn mit sich brachte. Die hiedurch in den Tarifen zwischen der Schweiz, Deutschland ?c.

einerseits und der Gotthardbahn und Italien anderseits, sowie die im internen Verkehr der Gotthardbahn nothwendig

.werdenden Taränderungen sind zum Theil bereits im Berichtsjahre durchgeführt worden, ein Theil sieht der Durch-

führung im nächsten Jahre noch entgegen.

Der in Anregung gebrachten Frage der Verlängerung der Hin- und Rückfahrtsbillete im schweizerischen Ver-

kehr glaubte die Konferenz der Schweizerischen Eisenbahnen nur zustimmen zu können, sofern als Gegenleistung

für die hieraus entstehenden Ausfälle von den Bundcsbehörden in anderer Art etwelche Konzessionen .gemacht

würden. Hierüber haben mit dem Schweizerischen Eisenbahndepartement Verhandlungen stattgefunden, in welchen

sich dasselbe bereit erklärte, dem Bundesrathe einige von den Bahnen gewünschte Konzessionen in empfehlendem

Sinne vorzulegen, sofern die Bahnen auch die im Bundesbeschlusse vom 19. Dezember 1884 enthaltene Forderung

betreffend Erweiterung der zweiten Stückgutklasse erfüllen. Die zwischen dem hohen Bundesrathe und den Schweizc-

rischen Bahnen getroffene Uebereinkunft weist folgende Resultate auf:
1. Die Hin- und Rückfahrtsbillete erhalten folgende Gültigkeitsdauer:

für Distanzen von 1 bis 100 Effektivkilometer 2 Tage

„ 101 „ 200 „ 3 „
„ 201 „ 300 „ 4 „

„ „ „ 301 und mehr „ 5 „
2. Die Schweizerischen Reformtarifbahnen gewähren die Stückgutklasse 2 für: Butter, frische; Gemüse, frisches;

Kastanien, eßbare; Käse, in Kübeln, Fässern w. verpackt; Obst, gedörrtes; Obstwein (Most), in Fässern; Trauben,

frische; Wein, in Fässern.

3. Der Bundesrath gestattet dagegen den Bahnen

a) eine Einschreibgebühr von 10 Cts. auf Gepäck- und Viehsendungen;

lz) der Berechnung der Taxen für Gepäcksendungen ein Minimalgewicht von 20 Kilogramm und Auf-

rundung des Gewichtes von 10 zu 10 Kilogramm zu Grunde zu legen.

Die Eisenbahnverwaltungen machten aber von dem Rechte, der Taxberechnung für Gepäcksendungen ein

Minimalgewicht von 20 Kilogramm zu Grunde zu legen, keinen Gebrauch, sie haben dasselbe vielmehr mit Rück-

ficht auf die Postkonkurrenz auf 10 Kilogramm festgesetzt.
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Nebst verschiedenen Nachträgen zu bereits bestehenden Tarifen wurden folgende neue Tarife eingeführt :

1. Tarif für den mitteldeutsch-schweizerischen Personen- und Gepäckverkchr.

2. Reglement und Tarif für die Miethe besonderer Personenwagen.

3. Tarif für den Personen- und Gepäckverkchr zwischen den Elsaß-Lothringischen Bahnen und den schweize-

rischen Bahnen.

4. Tarif für den Personen- und Gepäckverkehr zwischen Italien und der Schweiz.

5. Tarif für den Personen- und Gepäckverkehr zwischen der Bödeli-Bahn und andern schweizerischen Bahnen.

6. Tarif für den prenßisch-sächsisch-schweizerischen Personen- und Gepäckverkehr.

7. Tarif für den Personen- und Gepäckverkehr zwischen der Jura-Bern-Luzernbahn und Emmenthalbahn

einerseits und der Gotthardbahn anderseits.

Im Laufe des Berichtsjahres wurden im Personen- und Gepäckverkehr 92 Reklamationen anhängig

gemacht, von denen 25 abgewiesen wurden; dagegen haben 54 Rückerstattungen im Betrage von Fr. 1186. 59 Cts.

stattgefunden; 13 Reklamationen mußten als pendent ans das neue Jahr übertragen werden.

Güterverkehr. Wir haben schon oben die Artikel bezeichnet, welche nach vorausgegangenen Verhandlungen

zwischen den Schweizerischen Reformtarifbahnen und deni Schweizerischen Eisenbahndepartemente in die Stückgutklasse 2

versetzt worden sind. Diese Deklassifikation wurde in einem mit 1. Januar 1886 in Kraft tretenden Ausnahme-

tarif Nr. 9 zum Ausdruck gebracht.

Ueber das vom Schweizerischen Eisenbahndepartemente gestellte Verlangen um Einbeziehung weiterer Artikel in

den genannten Ausnahmetarif, sowie um Erstellung von Ausnahmetarifen für Heu, Stroh, Borke und Torf in

Wagenladungen haben die Schweizerischen Bahnen wiederholt verhandelt, ohne indessen bis jetzt zu einem Resultate

gelangt zu sein, indem einige derselben mit Rücksicht auf die großen finanziellen Opfer ernste Bedenken tragen,

den Forderungen der genannten Behörde zu entsprechen.

Nachdem der direkte Gütertarif zwischen der Gotthardbahn einerseits und der Jura-Bern-Luzern-Bahn, sowie

der Emmenthalbahn anderseits zur Einführung gelangt ist, erübrigt nur noch die Erstellung eines solchen mit den

Westschweizerischcn Bahnen, der Simplonbahn, der Bulle-Romont-Bahn und der Regionalbahn des Traversthales,

welche nunmehr das Reformsystem ebenfalls angenommen haben.

Im internen Verkehr der Gotthardbahn und im direkten Verkehr zwischen der Gotthardbahn
einerseits und der übrigen Schweiz, sowie Deutschland anderseits wurden folgende Tarife resp. Nachträge ?c.

in Kraft gesetzt:

1. Transittarif für den Transport von Getreide ab Mannheim nach der Schweiz.

2. Transittarif für den Transport von Getreide ab Lndwigshafen nach der Schweiz.

3. I. Nachtrag zum Ausnahmetarif für Getreide ab Ehiasso tr. und Pino tr. nach der Schweiz.

4. II. Nachtrag zur Jnstradirungstabelle für den Güterverkehr zwischen der Gotthardbahn und schweizerischen

Bahnen. ^ ^

5. Neuauflage der allgemeinen Tarifvorschriften nebst Güterklassifikation der schweizerischen Reformtarifbahnen.

6. Ausnahmetarif für Steine ?c. im internen Verkehr und für den direkten Verkehr zwischen der Gotthard-

bahn einerseits und der Nordostbahn, den Vereinigten Schweizerbahnen und der Tößthalbahn anderseits mit

I. Nachtrag.

7. Tarif für die Besorgung der schweizerischen Zollformalitäten auf den Grenzstationen.

8. I. Nachtrag zum Gütertarif Gotthardbahn, Schweizerische Centralbahn und Aargauische Südbahn.

9. Tarif für den Güterverkehr zwischen der Gotthardbahn einerseits und der Jura-Bern-Luzern-Bahn, sowie

der Emmenthalbahn anderseits.
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10. Reglement und Tarif für die Lagerhäuser der Gotthardbahn in Brunnen.

11. Ausnahmetarif für Steinkohlen:c. aus den Saargruben nach der Schweizer. Centralbahn, Gotthard-
bahn ?c.

12. Ausnahmetarif für Steinkohlen zc. ab Mannheim nach der Schweiz. Centralbahn, Gotthardbahn zc.

13. Ausnahmetarif für Steinkohlen zc. ab Ludwigshafen nach der Schweizer. Centralbahn, Gotthardbahn:c.
14. Ausnahmetarif für Steinkohlen ?c. ab Basel nach der Schweizer. Centralbahn, Gotthardbahn ?c.

15. Distanzenzeiger zur Taxberechnung für Güter- und Viehsendungen im Verkehr zwischen der Gotthard-

bahn einerseits und den Westschweizer. Bahnen, sowie der Simplonbahn anderseits.

Der projektirte neue deutsch-italienische Gütertarif konnte auch in diesem Berichtsjahre nicht in Kraft
gesetzt werden. Anläßlich der Neuberechnung desselben zeigten sich nämlich in den Schnittsätzen für Chiasso

transit und Pino transit gegenüber denjenigen für Peri transit namentlich für das süddeutsche Gebiet so

erhebliche Differenzen zu Gunsten der letztern Route, daß die Schweizerischen Bahnen es für zweckmäßig erachteten,

auf ihre für Entfernungen bis ans 200 Kilometer von den schweizerischen Grenzstationen vorgesehenen Zuschläge

zu den preußischen Grundtaxen zu verzichten. Zugleich drängte sich aber die Frage auf, oh nicht anch für den

schweizerisch-italienischen Verkehr etwas gethan werden solle. Wir erklärten nns, theils um die Vor-

tragung der Taxen der schweizerischen Grenzstationen auf das deutsche Gebiet abzuschwächen, theils auch wegen der

sich ziemlich fühlbar machenden Konkurrenz über den Arlberg gegenüber der Schweizerischen Centralbahn und Nord-

ostbahn bereit, dem schweizerisch-italienischen Verkehr hinsichtlich der allgemeinen Tarife die gleichen Taxgrundlagen

wie dem deutsch-italienischen Verkehr, d. h. die preußischen Grundtaxen (im Minimum jedoch 3.» Cts. pro Tonne

und Kilometer) zur Verfügung zu stellen und anch für verschiedene Ausnahmetarife sehr erhebliche Taxreduktionen

zu gewähren, sofern die beiden genannten Verwaltungen für ihre Grenzstationen Basel, Singen und Romanshorn

ebenfalls Ermäßigungen zugestehen und die hieraus entstehenden Rückwirkungen auf andere Stationen übernehmen.

Die Centralbahn und die Nordostbahn erklärten aber, für den allgemeinen Tarif die von uns verlangten Tax-

reduktionen nicht gewähren zu können, sprachen dagegen die Geneigtheit aus, in einigen Ausnahmetarifen ermäßigte

Antheile einrechnen und der Gotthardbahn auch noch in anderer Weise entgegen kommen zu wollen. Nach wieder-

holten Verhandlungen glaubten wir die Gegenofferte der beiden genannten Bahnen annehmen zu sollen, wenn sie

uns auch nicht ganz befriedigte.

Uebereinstimmend waren aber die Centralbahn, Nordostbahn und Gotthardbahn der Ansicht, daß diese großen

Erleichterungen im deutsch-italienischen und schweizerisch-italienischen Verkehr nur unter der Bedingung zugestanden

werden können, daß auch die Italienischen und die Deutschen Bahnen einige Konzessionen machen. Die Italienischen

Verwaltungen haben denn auch in einigen wichtigen Punkten den schweizerischen Forderungen entsprochen, wogegen

mit den Deutschen Bahnen eine Einigung im Berichtsjahre noch nicht zu erreichen war. Die Frage der Ermäßigung

der schweizerischen Antheile im schweizerisch-italienischen und im deutsch-italienische» Güterverkehr kann demnach noch

nicht als definitiv erledigt angesehen werden.

Eine Ermäßigung der Getreidetaxen ab Genua und Venedig war von den Italienischen Bahnen trotz wieder-

holten Bemühungen und trotzdem die Strecken Mannheim—Basel und Antwerpen—Basel ihre Getreidefrachten abermals

erheblich reduzirten, auch in diesem Berichtsjahre nicht zu erreichen. Wir haben nns nun unter einläßlicher Dar-

legung des Sachverhaltes mit dem Gesuch an die Italienische Regierung gewendet, sie möchte auf eine erhebliche

Ermäßigung der fraglichen italienischen Frachtsätze hinwirken. Eine definitive Antwort auf dieses Gesuch steht noch aus.

Im schweizerisch-italienischen Verkehr gelangten folgende Tarife w. zur Einführung:

1. Ausnahmetarif für Weinhefe. »

2. Anhang zu den Heften I, II, II a, III und III a.
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3. Bestimmungen über die Zulassung von Cisternen-, Kessel- zc. Wagen.

4. Ausnahmetarif für Baumwolle.

Im deutsch-italieuischen Verkehr wurden ein III. Nachtrag zu Theil I und ein II. Anhang zu

Theil III und IV in Kraft gesetzt.

Für den belgisch-italienischen Güterverkehr kam ein Reerpeditionstarif nach Chiasso transit und Pino
transit zur Einführung, welcher nebst Taren für verschiedene speziell genannte Artikel auch solche für Güter aller

Art (Sammelladungen) vorsieht.

Im niederländisch-italienischen Güterverkehr sind Ausnahmetarise für verschiedene Artikel in Kraft
gesetzt worden.

Zu den auf 1. Januar 1885 pendent gebliebenen 251 Frachtreklamationen sind im Berichtsjahre 1932

hinzugekommen. Von diesen 2183 Fällen sind 1872 erledigt worden, so daß 311 ans das Jahr 1886 vor-

zutragen waren.

L. Fahrpläue uud ausgeführte Züge.

Die auf 15. Oktober 1884 eingeführte Fahrordnung wurde mit wenigen Abänderungen sowohl für die mit

1. Juni beginnende Sommerfahrplanperiode als auch für die mit 15. Oktober beginnende Winterfahrplanperiode

1885/86 beibehalten.

Während der Dauer der Sommerfahrordnung hielten die Tagesschnellzüge 3 und 1l) in Brunnen an

und fuhren in Schwyz ohne Anhalten durch.

Jin Winter dagegen wurden unter Beibehaltung des Haltes für Zng 10 in Brunnen Halte für diese Züge

in Schwyz vorgesehen, während Zug 3 in Brunnen erst vom 1. Mai 1886 an wieder anhalten wird.

Seit Beginn der Sommerfahrordnung sind die Halte der Nachtschnellzüge 2 nnd 11 auf den Stationen

Giubiasco und Taverne fallen gelassen und auch für die Wintersaison nicht mehr aufgenommen worden.

Im Sommer hielten die Züge 11 und 2 zum ersteu Male auch in Arth-Goldau an, von wo aus die Arth-

Rigi-Bahn im Anschluß an Zug 11 während der Fremdensaison jeden Sonntag einen Extrazug nach Rigi-Kulm

zum Sonnenaufgang ausführte.

Im Kurse der im letzten Jahresberichte aufgeführten direkten Personenwagen trat insofern eine kleine Aende-

rnng ein, als seit I.Juni statt des direkten Wagens Luzern—Luino und vioo-vsrsa, ein direkter Wagen Basel—

Lnino und vios-vorsa verkehrte.

Außerdem wurde für die Zeit vom I. Juni bis 15. Oktober der Kurs des direkten Wagens Zürich- Mai-
land und vioo-versa, in den Nachtschnellzügen auf die Strecke Romanshorn—Mailand ausgedehnt, im Winter aber

wieder auf die Strecke Zürich—Mailand beschränkt.

Der Verkehr der Schlafwagen blieb unverändert.
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L. Einnahmen und Statistik des Verkehrs.

1884
(266 Kilometer)

Fr-

3331951

349879
171677

5828811

9682319

858938

10541258

Prozente

34.4l 31,si

3.02

1.77

60.20

100.0

3.S2

1.SS

55 29

100.

Einnahmen aus dem

Eisenbahntransport.
I. Personentransport

II. Gepäck-, Thier- u. Güter-

transport (inkl. Nebenge-

bühren) :

a. Gepäck

5. Thiere

o. Güter aller Art.

Total

L. Einnahmen aus ver-
schiedenen Quellen.

Total-Einnahmen

1885
(266 Kilometer)

Fr.

3607437

389732
174679

6002556

10174405

357475

10531880 17

06

11

Prozente

35.4» 34,2»

3.ss

1.72

59.oo

100.,

3.70

1.00

57,00

3.3

100.0

Mehr-

Einnahme

Minder-

Einnahme

gegenüber 1834

Fr.

275486

39853
3001

173744

492085 39

501463

9378

Ct.

Wie aus dieser Tabelle hervorgeht, erzeigen die Einnahmen aus dem Eisenbahntransport im

Betriebsjahre gegenüber dem Vorjahre eine Vermehrung von Fr. 492,085. 39 Cts. oder 5,os °/o ; gegenüber den

Einnahmen des Jahres 1883 bleiben sie noch um Fr. 275,871. 70 zurück.

Der Grund, aus welchem das Resultat des Berichtsjahres nicht ein noch günstigeres ist, dürfte darin liegen,

daß die nachtheiligen Wirkungen der im Jahre 1884 aufgetretenen Cholera-Epidemie auf den Besuch der italienischen

Fremdenorte sich auch noch in den ersten Monaten des folgenden Jahres fühlbar gemacht haben.

Das Verhältniß zwischen den Einnahmen aus dem Personentransport und denjenigen aus dem Gütertrans-

port hat nur eine unwesentliche Veränderung zu Gunsten der erstem erlitten.

Die Gesammteinnahmen aus dem Eisenbahntransport betragen:

1884

per Bahnkilometer Fr. 36,399. 70

„ Zugskilometer „ 6. 28

„ Tag „ 26,454. 42

Von den monatlichen Erträgnissen hat wieder der Januar das kleinste und der September das größte geliefert;

das erstere beläuft sich auf Fr. 672,762. 52 und das letztere auf Fr. 1,011,960. 99.

Analog dem bisherigen Verfahren sind die Resultate der Statistik des Verkehrs und der Einnahmen in acht

dem Berichte am Schlüsse beigegebenen Tabellen dargestellt worden, woraus wir Folgendes hervorheben:

Was zunächst den Personenverkehr anbetrifft, so ist die auf die ganze Bahnlänge bezogene Zahl der

Reisenden von 165,694 auf 169,540 oder »m 3846 — 2,g2 °/o gestiegen.

Die erste und die zweite Wagenklasse haben eine wesentlich größere Frequenz als im Vorjahre aufzuweisen.

1885

Fr. 38,249, 64
- 6. 16

„ 27,875. 08

Es sind Reisende befördert worden:

in der I. Klasse

„ II' /,

1884

55,643 — 5.9° °/o

240,861 — 25 si o/o

636,975 ^ 68.2s °/»

1885

69,135 -^ 7.os°/o

276,517 — 28.12°/°

637,734 ^ 64.S» °/o
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Es haben Personenkilometer auszuweisen: 1885

die I. Klasse 5,357,184 ^ 12.i° »/» 6,670,413 — 14.?«°/»

„ II. „ 15,315,362 ^ 34.?«°/« 18,203,220 40.»«°/°

„ III. „ 23,402,069 — 53.:°°/° 20,224,024 — 44.»«°/«

Von jedem Reisenden sind durchschnittlich zurückgelegt worden:

1884 1885

in der I. Klasse 96.2» Kilom. 96.4» Kilom.

„ II» „ « » 63.58 „ 65.83

„ „ III. „ - 36.74 „ 31.71 „
Es trifft Reisende: 1884 1885

auf jeden Personenzngskilometer 42.»? 42.«»

„ „ Personenwagenachsenkilometcr 4.»« 4.«?

Die Einnahmen aus dem Personentransport sind von Fr. 3,331,951. 09 auf Fr. 3,607,437. 12 und

per Kilometer von Fr. 12,526. 13 auf Fr. 13,561.79 oder um 8.2? °/o gestiegen.

Es entfallen 1884 1885

auf die I. Klasse .Fr. 732,828. 20 — 21.9» °/o 904,603. 10 — 25.o» °/°

„ „ II. „ „ 1,347,454.15 ^ 40.44°/° 1,611,708. 26 44.«» °/o

„ „III. „ „ 1,251,668. 74 ^ 37.»?°/« 1,091,125.76 ^ 30.24 °/«

Jeder Reisende hat als Fahrtaxe durchschnittlich bezahlt:

1884 1885
in der I. Klasse Fr. 13. 17 Fr. 13. 08

„ „ II. „ - - „ 5. 59 „ 5. 83

„ „ III. „ „ 1. 96 „ 1. 71

Per Reisenden und Kilometer ergibt sich im Jahre 1884 ein Einuahmenbetreffniß von 7.5« Cts. und im

Jahre 1885 ein solches von 8.«« Cts.

Die Mehreinnahme im Gepäcktransport von Fr. 39,853. 27 hängt mit der Zunahme des Personen-

Verkehrs enge zusammen. Die Durchschnittsziffern weichen von denjenigen des Vorjahres nur unerheblich ab.

Der Thiertransport hat ungefähr ein gleiches Resultat wie das Vorjahr geliefert. Die kleine Mehr-

einnähme von Fr. 3001. 16 ist auf Transporten der II. Tarifklasse erzielt worden.

Im Gütertransport ist der auf die ganze Bahnlänge bezogene Verkehr von 295,187 Tonnen auf

327,417 Tonnen oder um 32,230 Tonnen — 10.92 °/° gestiegen.

Den größten Beitrag zu dieser Vermehrung haben die Getreide- nnd Kohlentransporte geliefert. — Im
Weintransport ist ein Rückgang zu verzeichnen, welcher seinen Grund wohl darin hat, daß die Weinernte in

Italien im Jahre 1884 nur eine mittelmäßige war.

Was die Größe des Gewichtes anbelangt, so nehmen die Lebens- und Genußmittel mit 28 »-> °/« den ersten,

die Brennmaterialien mit 21.«? °/„ den zweiten und die Metallwaaren mit 19.i?°/« den dritten Rang ein. Von

den drei Hauptklassen der Güter entfallen
1884 1885

auf das Eilgut 5.2« °/° 4.«» °/«

„ „ Stückgut 9.»«°/« 8.l?°/°

„ „ Wagenladungsgut 85.»»°/« 87.s«°/«














































